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Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 24. Juli 2019 be-
schlossen, für das vorgenannte Gebiet den Flächennutzungs-
plan mit integrierter Landschaftsplanung zu ändern und einen 
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Bebauungsplan mit Grünordnung aufzustellen. Die Be-
schlussfassung erfolgte im Rahmen der Beschlussvorlage 
zum Strukturkonzept mit Eckdaten für den Bereich der 
 Eggarten-Siedlung.

Im Planungsgebiet, das im 24. Stadtbezirk Feldmoching- 
Hasenbergl liegt, soll in den kommenden Jahren ein neues 
Stadtquartier mit ca. 1.750 bis 2.000 Wohneinheiten im 
 Geschosswohnungsbau und den erforderlichen sozialen 
 Infrastruktureinrichtungen entstehen. Auf dem Gebiet sollen 
Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitflächen, soziale 
Einrichtungen und eine belebte Quartiersmitte mit Nahver-
sorgungseinrichtungen untergebracht werden.

Planungsziel ist eine nachhaltige und qualitätsvolle Entwick-
lung des Gebietes. Es soll als Modellquartier für energetische 
Konzepte sowie als Modellquartier für genossenschaftliches 
Bauen entwickelt werden. Die Belange des Natur- und Arten-
schutzes und die Durchlässigkeit für kühle Luftströme, die für 
das Stadtklima von Bedeutung sind, spielen dabei ebenso 
eine zentrale Rolle wie der erforderliche Lärmschutz aufgrund 
des Bahnbetriebes auf den nahegelegenen Gleisen. Auch die 
verkehrliche Anbindung und die benötigte soziale Infrastruktur 
werden eingehend betrachtet.

München, 17. Februar 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung

Vollzug der Wassergesetze, des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG); Planfest-
stellung und Bewilligung der Wassernutzung der Würm 
zur Energieerzeugung durch Errichtung einer Wasser-
kraftanlage am Hotel Schleuse, Zehentstadelweg 12, 
81247 München, Flur-Nr. 54/11 und 691/2, Gemarkung 
Obermenzing

Die Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und 
Umwelt (RGU-US13), hat mit Bescheid vom 12.02.2020, Az.: 
641-304/Ob-14/1 gem. § 10 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) das Recht bewilligt und gemäß § 68 Abs. 1 WHG den 
Plan festgestellt eine Wasserkraftanlage an der Würm in 
Obermenzing zu errichten und zu betreiben.

Die Bewilligung und der Planfeststellungsbeschluss wurden 
mit zahlreichen Nebenbestimmungen versehen.

Eine Ausfertigung des Bescheides sowie die Pläne und 
 Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens 
 ergeben, liegen

vom 10.03.2020 bis einschließlich 23.03.2020

zur allgemeinen Einsicht beim Referat für Umwelt und 
 Gesundheit, Bayerstr. 28a, 80335 München, Zimmer 4030  
(4. Stock) während folgender Sprechzeiten aus:

Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Bei vorheriger telefonischer Vereinbarung (Telefon 089/233-
47589) kann auch außerhalb dieser Sprechzeiten Einsicht in 
die Unterlagen genommen werden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegen-
über den übrigen Betroffenen als zugestellt.

Auf die dem Bescheid anhängende Rechtsbehelfsbelehrung 
wird hier eigens hingewiesen. Der Entscheidung ist folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt:
„Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach 
 seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstr. 30, 80335 München, erhoben 
 werden, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen¹) Form.I)

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

¹) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

 Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann eine Aus-
fertigung des Bescheides von den übrigen Betroffenen 
schriftlich bei der Landeshauptstadt München (Referat für 
Gesundheit und Umwelt, Hauptabteilung Umweltschutz, 
Sachgebiet Wasserrecht (RGU–US13); Bayerstr. 28a,  
80335 München) angefordert werden.

München, 28. Februar 2020 Landeshauptstadt München 
  Referat für Gesundheit
  und Umwelt 
  RGU-US 13
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Bekanntmachung und Auswahl von Trägerschaften  
für bezuschusste soziale Einrichtungen:   

Nanette-Bald-Str. 17
Pasing Obermenzing (21)
HfK 3-2-0, integriert
Fertigstellung geplant IV/20

Käthe-Kruse-Str. 2
Moosach (10)
HfK 2-2-0, integriert
Fertigstellung geplant IV/20

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die Träger-
schaft für städtische Bauten an freigemeinnützige und 
 sonstige Träger zum Betrieb von anerkannten und genehmig-
ten öffentlichen Kindertageseinrichtungen, zu übertragen:

Nanette-Bald-Str. 17
Pasing Obermenzing (21)
Haus für Kinder
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
50 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und
integriert in einem Wohnbaugebiet
Fertigstellung geplant IV/20

Käthe-Kruse-Str. 2
Moosach (10)
Haus für Kinder
24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
50 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und
integriert in einem Wohnbaugebiet
Fertigstellung geplant IV/20

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu über-
lassenen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro  Kindergartengruppe) werden und, dass sobald eines 
 dieser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch ge-
wonnene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag 
zugelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe 
der 3-6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nachbelegt 
wird. Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen 
der Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Ein-
schulung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertages-
einrichtungen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben, bei der Erstvergabe sind die dem 
Träger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter aufzunehmen. Einzelne 
 Krippen- oder Kindergartenkinder können auch noch im Lauf 
des ersten Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA-Eltern-
beratung zur Aufnahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der 
 Inbetriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat.

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedin-
gungen:

– Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung  
der Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung 
erfolgen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

– Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/
muenchner-foerderformel.html über die Münchner Förder-
formel sowie über die geltenden Beschlüsse u.s.w., infor-
mieren.

– In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tages-einrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle 
Kinder, den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreu-
ungsplatz. In allen Einrichtungsarten werden deshalb zur 
gemeinsamen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung 
und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, angeboten.

– Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 3.11 und 3.12. 
i.V.m. den jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors 
eallg, zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchstbe-
träge für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungs-
stufe in der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß 
der Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungs-
gebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung nicht 
überschritten werden dürfen. Die jeweils nach der Münch-
ner Förderformel zulässigen Entgelte errechnen sich auf  
der Basis dieser Obergrenze.

– Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben  
der Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der 
jeweils geltenden Fassung, erfolgen.

– Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

– Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – 
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der 
aus der neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
24.03.2020 – es gilt das Datum des Eingangs bei der LHM – 
an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an tav.ft.kita.rbs@
muenchen.de zu senden. Sie erhalten dann die Bewerbungs-
formulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h 
wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular
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Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und der Umfang der Bewerbungsun-
terlagen wurden nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der  Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden 
 können. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF“, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 21.04.2020 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)

Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
 zugrunde gelegt:
Teil A für Bewerber*innen ohne Betriebsträgerschaft
– Pädagogische Hauskonzeption (Gewichtung Faktor 1,25)
– Gesundheitsförderung (Gewichtung Faktor 0,75
– Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern 

 (Gewichtung Faktor 0,50)
Teil B für alle Bewerber*innen
– Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion, Gender-

thematik (Gewichtung Faktor 1,00)
– Sozialraumorientierung (Gewichtung Faktor 0,75)
– Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnahmen 

(Gewichtung Faktor 0,50)
– Auslastung und Belegung (Gewichtung Faktor 1,00)
– Finanzplan (Gewichtung Faktor 0,25)
– Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei engem 

Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 089 / 233-84242 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales 
 Immobilienmanagement im Referat für Bildung und Sport,  
per E-Mail unter: zim.rbs@muenchen.de.

München, 24. Januar 2020  Referat für Bildung und Sport
  Geschäftsbereich KITA
  Koordination und Aufsicht 
  freie Träger
  RBS-KITA-FT

  gez. Zurek

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Stadtrats, der Oberbürgermeisterin oder 
des Oberbürgermeisters und der Bezirksausschüsse 
in der Landeshauptstadt München 
am Sonntag, 15. März 2020

1 Die Abstimmung dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2  Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt 
werden:

2.1  Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Landeshauptstadt München ist in 755 allgemeine 
Stimmbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis spätestens 23. Februar 2020 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen 
können.

 Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum 
barrierefrei ist.

2.1.2 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahl-
schein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des 
Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind.

2.1.3 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben

 – bei der Wahl des Stadtrats und der Wahl der Ober-
bürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters in 
 jedem Abstimmungsraum der Landeshauptstadt 
München; gilt der Wahlschein sowohl für die Wahl  
des Stadtrats, die Wahl der Oberbürgermeisterin oder 
des Oberbürgermeisters und die Wahl des Bezirks-
ausschusses, ist die Stimmabgabe für die Wahl des 
Bezirksausschusses nur in einem Stimmbezirk des 
Stadtbezirks, für den der Bezirksausschuss zuständig 
ist, möglich.

 – bei der Wahl des Bezirksausschusses in jedem Ab-
stimmungsraum des Stadtbezirks, für den der von der 
Landeshauptstadt München ausgestellte Wahlschein 
gültig ist. 

2.1.4 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen 
Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstim-
mung mitzubringen.

2.1.5 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betre-
ten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen 
von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlzelle des 
Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

 Wer nur für die Wahl des Stadtrats und die Wahl der 
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, 
nicht aber für die Wahl der Bezirksausschüsse stimm-
berechtigt ist, erhält nur die Stimmzettel für die Wahl 
des Stadtrats und die Wahl der Oberbürgermeisterin 
oder des Oberbürgermeisters.

2.1.6  Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

2.1.7 Die Wahlbenachrichtigung ist aufzubewahren, da sie für 
eine etwaige Oberbürgermeisterin- oder Oberbürger-
meisterstichwahl benötigt wird.
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2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der 
 Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, 
Wahlamt, beantragen und erhält dann folgende Unter-
lagen:

 – Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

 – einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

 – einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag,

 – ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 
ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 
dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstim-
mungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Behörde eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
beim Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt, Ruppertstr. 19, 
oder bei einer Bezirksinspektion während der allgemei-
nen Dienststunden abgegeben werden.

3  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15:30 Uhr in den Hallen A 1 – A 3 
der Neuen Messe München, Messegelände, 81829 
München, zusammen.

4 Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:

 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. 
Muster der Stimmzettel sind vor dem Abstimmungs-
raum ausgehängt.

 Muster können im Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt, 
Ruppertstr. 19, Zimmer 5113, 5. Obergeschoss während 
der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 

4.1 Wahl des Stadtrats und Wahl der Bezirksausschüsse:

 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge ent-
halten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.

 Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die 
Stimmberechtigten haben. Es können nur die auf den 
amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten sich bewerben-
den Personen gewählt werden.

 Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag 
 unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste  
den Kreis vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kenn-
zeichnen.

 Sollen einzelne sich bewerbende Personen Stimmen 
 erhalten, wird das Viereck vor den sich bewerbenden 
Personen gekennzeichnet.

 Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zu-
stehenden Stimmenzahl einzelnen sich bewerbenden 
Personen bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Personen nicht mehr als drei Stimmen 
erhalten dürfen.

 Die Namen vorgedruckter sich bewerbender Personen 
können gestrichen werden. Die übrigen sich bewerben-
den Personen sind dann gewählt, wenn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

 Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb 
der ihnen zustehenden Stimmenzahl sich bewerbenden 
Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.2 Wahl der Oberbürgermeisterin oder des 
 Oberbürgermeisters: 

 
 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme.

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu 
falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der wahlbe-
rechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2  
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlbe-
rechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
 erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
der wahlberechtigten Person oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1  
und 3 des Strafgesetzbuches).

6 Verkündung der vorläufigen Wahlergebnisse
 
 Die ermittelten vorläufigen Ergebnisse der Wahl des 

Stadtrats, der Oberbürgermeisterin oder des Ober-
bürgermeisters und der Bezirksausschüsse am Sonn-
tag, 15. März 2020 werden gegenüber der Öffentlichkeit 
nach Abschluss der Ermittlungstätigkeiten unter dem 
Vorbehalt der Feststellung durch den Wahlausschuss  
im Internet der Landeshauptstadt München unter 

 www.wahlen-muenchen.de verkündet (§ 90 Abs. 6 der 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung). Mit der Verkün-
dung beginnt die Frist nach deren Ablauf eine Wahl als 
angenommen gilt (Art. 47 Abs. 1 Satz 1 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes). 

München, 28. Februar 2020 gez. 
  Dr. Thomas Böhle
  Kreisverwaltungsreferent

Amtsblatt_06.indd   5Amtsblatt_06.indd   5 24.02.20   19:2824.02.20   19:28



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 6/2020

186

Veröffentlichung der Emissionsdaten nach 17. BImSchV

Entsprechend § 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) veröffentlichen die Stadtwerke München Emissionsmessungen und 
 Verbrennungsbedingungen für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019 

1. Betreiber der Abfallverbrennungsanlage
 SWM Services GmbH
 Technik und Produktion Energie 
 Emmy-Noether-Str. 2 · 80287 München

2. Berichtszeitraum 2019

3. Anlage
 HKW Nord, Block 1 mit den Linien 11 und 12  
 Münchner Str. 22 · 85774 Unterföhring

4. Verbrennungsbedingungen
 Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:
 Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 850 °C
 Verweilzeit: 0,3 Sekunden
 Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum nahezu 100 % eingehalten.

5. Emissionen
 5.1 Messergebnisse
 5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen für Müllbetrieb (01.01.2019 – 31.12.2019).

 *)  HMW: Halbstundenmittelwert 
 **) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG

 5.1.2 Mittelwerte der Einzelmessungen 
 Die Messungen wurden vom 27. bis 29.05.2019 durch eine nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 26 des Bundes- 

Imissionsschutzgesetzes bekannt gegebene Stelle durchgeführt.

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 1013 hPa,) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff. 
*) JMW/TMW/HMW/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Halbstundenmittelwert/Mittelwert über die Probenahmezeit.
**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG. 
***)  Bei den Summenbildungen bleiben Einzelstoffe, deren Konzentrationen unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, unberücksich-

tigt. Für den Fall, dass alle in der Summe enthaltenen Einzelkomponenten unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, ergibt sich 
demzufolge für den Summenwert der Zahlenwert „Null“.

Parameter Einheit Grenzwerte HMW*
17. BImSchV/Bescheid**

Jahresmittelwert
Linie 11

Jahresmittelwert
Linie 12

CO mg/m3 100 4,5 4,9

Cges mg/m3 20 1,7 1,0

Staub mg/m3 20 0,2 0,1

HCl mg/m3 20 0,2 0,3

SO2 mg/m3 50 0,3 0,7

NO2 mg/m3 300 114 115

NH3 mg/m3 15 1,0 2,0

Parameter Einheit Grenzwert JMW/TMW/HMW/PN* 
17. BImSchV/Bescheid**

Mittelwert
Linie 11

Mittelwert
Linie 12

Fluorwasserstoff mg/m3 0,3 / 0,6 0,07 < 0,06

Quecksilber ges. mg/m3 0,01 0,0008 0,0006

Summe aus Cadmium, Thallium*** mg/m3 0,05 0 0

Summe aus Antimon, Arsen, Blei, 
Chrom,  Kobalt, Kupfer, Mangan, 
Nickel, Vanadium, Zinn 

mg/m3 0,5 0,003 0,002

Summe aus Cadmium, Arsen, 
Chrom, Kobalt, Benzo(a)pyren*** 

mg/m3 0,05 0 0

PCDD/F und PCB***  
Toxizitätsäquivalent  

ng TE/m³ 0,1 0 0
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 5.2 Bewertung 
Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbedingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten. Die 
messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien betrugen zusammen 14.391 Stunden. Während des Betriebszeit-
raumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten von insgesamt 12 HMW, die ausnahmslos bei 
 besonderen Betriebszuständen kurzzeitig auftraten. 

 5.3 Auskünfte 
Weitere Auskünfte über die Beurteilung der Messungen von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen können bei der 
SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 München, Tel.: 089/2361-2005 eingeholt werden.

Veröffentlichung der Emissionsdaten nach 17. BImSchV

Entsprechend § 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) veröffentlichen die Stadtwerke München Emissionsmessungen und 
 Verbrennungsbedingungen für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019 

1. Betreiber der Abfallverbrennungsanlage
 SWM Services GmbH
 Technik und Produktion Energie 
 Emmy-Noether-Str. 2 · 80287 München

2. Berichtszeitraum 2019

3. Anlage
 HKW Nord, Block 3 mit den Linien 31 und 32  
 Münchner Str. 22 · 85774 Unterföhring

4. Verbrennungsbedingungen
 Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:
 Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 850 °C
 Verweilzeit: 0,3 Sekunden
 Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum über 99 % eingehalten.

5. Emissionen
 5.1 Messergebnisse
 5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen für Müllbetrieb (01.01.2019 – 31.12.2019).

 *)  HMW: Halbstundenmittelwert 
 **) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG

Parameter Einheit Grenzwerte HMW*
17. BImSchV/Bescheid**

Jahresmittelwert
Linie 31

Jahresmittelwert
Linie 32

CO mg/m3 100 17,2 10,4

Cges mg/m3 20 0,7 0,3

Staub mg/m3 20 1,4 1,3

HCl mg/m3 60 0,3 0,3

SO2 mg/m3 200 4,1 4,2

NO2 mg/m3 400 94 113

NH3 mg/m3 15 2,5 2,5
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 5.1.2 Mittelwerte der Einzelmessungen 
 Die Messungen wurden vom 26. bis 28.02.2019 durch eine nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 26 des Bundes- 

Imissionsschutzgesetzes bekannt gegebene Stelle durchgeführt. 

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 1013 hPa,) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff. 
*) JMW/TMW/HMW/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Halbstundenmittelwert/Mittelwert über die Probenahmezeit.
**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG. 
***)  Bei den Summenbildungen bleiben Einzelstoffe, deren Konzentrationen unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, unberücksich-

tigt. Für den Fall, dass alle in der Summe enthaltenen Einzelkomponenten unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, ergibt sich 
demzufolge für den Summenwert der Zahlenwert „Null“.

 5.2 Bewertung 
Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbedingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten.  
Die messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien betrugen zusammen 15.627 Stunden. Während des Betriebs-
zeitraumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten von insgesamt 59 HMW, die ausnahmslos  
bei  besonderen Betriebszuständen kurzzeitig auftraten. 

 5.3 Auskünfte 
Weitere Auskünfte über die Beurteilung der Messungen von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen können bei der 
SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 München, Tel.: 089/2361-2005 eingeholt werden. 

Bekanntmachung

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) für das Vorhaben 
Bauliche Änderung des Bahnhofs München Hbf  
(Bahnhof Nr. 4234) samt weiterer Eisenbahnbetriebsan-
lagen, PFA 1 (Rückbau und Anpassung des Starnberger 
Flügelbahnhofs), Bahn-km 0,042 bis 0,218 der Strecke 
5500 München – Regensburg in der Landeshauptstadt 
München 

Die Planunterlagen Stand: 12.12.2019 – bestehend aus Zeich-
nungen und Erläuterungen und eventuell weiteren Unterlagen 
nach § 19 Abs. 2 UVPG – liegen in der Zeit 
 
vom 09. März 2020 bis einschließlich 08. April 2020

bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, 
 Auslegungsraum 071 Erdgeschoss (barrierefreier Eingang an 
der Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a) 

während der Dienststunden 
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann Einwendungen gegen den Plan bis spätestens 
ein Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist 
bis zum 08. Mai 2020 schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der

Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Zimmer 4122 

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
HA I Stadtentwicklungsplanung
Blumenstraße 31
80331 München
Zimmer 212 oder 239

erheben.

Parameter Einheit Grenzwert JMW/TMW/HMW/PN* 
17. BImSchV/Bescheid**

Mittelwert
Linie 31

Mittelwert
Linie 32

Fluorwasserstoff mg/m3 1 / 4 0,09 < 0,06

Quecksilber ges. mg/m3 0,01 0,0007 0,0014

Summe aus Cadmium, Thallium*** mg/m3 0,05 0 0

Summe aus Antimon, Arsen, Blei, 
Chrom,  Kobalt, Kupfer, Mangan, 
Nickel, Vanadium, Zinn 

mg/m3 0,5 0,001 0,001

Summe aus Cadmium, Arsen, 
Chrom, Kobalt, Benzo(a)pyren*** 

mg/m3 0,05 0 0

PCDD/F und PCB***  
Toxizitätsäquivalent  

ng TE/m³ 0,1 0 0
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I.

1. Für das o.g. Vorhaben hat die Vorhabenträgerin die Plan-
feststellung beantragt. Es wird ein Planfeststellungsver-
fahren gem. § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.12.1993, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 08.07.2019, in Verbindung mit den Art. 72 ff des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.12.1976, zuletzt 
 geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24.07.2018 und in 
Verbindung mit § 18 Abs. 1 des Umweltverträglichkeits-
gesetzes (UVPG) in der aktuellen Fassung durchgeführt.

2. Über die Zulässigkeit des Vorhabens kann die Planfest-
stellungsbehörde durch Planfeststellungsbeschluss ent-
scheiden.

3. Zuständige Planfeststellungsbehörde ist das Eisenbahn-
bundesamt gem. § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Eisen-
bahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.1993, zuletzt 
 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.11.2018. 
Das dazugehörige Anhörungsverfahren wird von der 
 Regierung von Oberbayern durchgeführt, § 21 der 
 Verordnung über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen 
(ZustVVerk) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.12.1998, zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung 
vom 12.11.2019. 

4. Für das Vorhaben wurde gem. § 5 UVPG die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung fest-
gestellt.

5. Die gemäß § 19 Abs. 2 UVPG auszulegenden Unterlagen 
wurden der Anhörungsbehörde am 14.01.2020 vorgelegt. 

6. Verfahrensrelevante Informationen können bei der 
 Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 31.2, Maximilian-
straße 39, 80538 München während der gesamten 
 Verfahrensdauer und bei der Landeshauptstadt München 
während der Zeit der Auslegung der Planunterlagen 
 eingeholt werden.

7. In den gemäß § 19 Abs. 2 UVPG zur öffentlichen Aus-
legung zu erstellenden entscheidungserheblichen Unter-
lagen sind unter anderem folgende Unterlagen enthalten: 

8. Die Planunterlagen sind auch auf den folgenden Internet-
seiten abrufbar: 

 Landeshauptstadt München:  
www.muenchen.de/auslegung

 Regierung von Oberbayern:  
www.regierung.oberbayern.bayern.de

II.

1. Es besteht auch die Möglichkeit, Einwendungen elektro-
nisch unter der E-Mail-Adresse:  
bahn-anhoerungsverfahren@reg-ob.bayern.de einzurei-
chen, sofern diese (oder die E-Mail) mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz verse-
hen sind (Art. 3a Abs. 2 BayVwVfG). Eine elektronische 
Einlegung von Einwendungen ohne qualifizierte 
 elektronische Signatur wahrt die Schriftform nicht 
und ist unzulässig.

2. Die Einwendungen sollen Namen und Anschrift des 
 Einwenders enthalten, das betroffene Rechtsgut bzw. 
 Interesse benennen und die befürchteten Beeinträchtigun-
gen darlegen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind 
möglichst die Flurstücknummer und die Gemarkungen der 
betroffenen Grundstücke anzugeben. 

3. Dies gilt gleichermaßen für die Einwendungen und Stel-
lungnahmen der nach landesrechtlichen Vorschriften im 
Rahmen des § 60 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten 
Vereine sowie sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese 
für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen ge-
setzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren (Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz) anerkannt sind. 

4. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unter-
zeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. 
Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 
 einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, 
 andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt 
bleiben. 

5. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen und Stel-
lungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf die-
ser Frist ebenfalls ausgeschlossen. Der 
Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendun-
gen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, auf dieses Verwaltungs-
verfahren. 

6. Im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) vom 25.05.2018 möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass Ihre persönlichen Daten für die rechtmäßige Ab-
wicklung des Planfeststellungsverfahrens gespeichert und 
verarbeitet werden. Mit der Erhebung von Einwendungen 
erklären Sie sich damit einverstanden.

7. Die Regierung von Oberbayern behält sich vor, alle ein-
gehenden Einwendungsschreiben einschließlich der darin 
enthaltenen persönlichen Angaben dem Vorhabenträger 
zur Stellungnahme zuzuleiten. Soweit damit kein Einver-
ständnis besteht, erfolgt die Zuleitung anonymisiert; ein 
etwaiger Anonymisierungswunsch ist vom Einwendungs-
führer in seinem Einwendungsschreiben ausdrücklich zu 
erklären.

Band Blatt Nr. Bezeichnung

1 10.1 Bericht zur Umweltverträglichkeit

11 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

2 12 Landschaftspflegerischer Begleitplan

12.1 Erläuterungsbericht

12.3 Bestands-, Konflikt- und 
 Maßnahmenplan

13 Schalltechnische Untersuchung

14 Erschütterungstechnische 
 Untersuchung

16 Unterlage zur Ingenieurgeologie, 
 Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
einschl. Erläuterungsbericht und 
 dazugehörige Pläne

17 Unterlage zum Brand- und 
 Katastrophenschutz

18 Bodenverwertungs- und 
 Entsorgungskonzept
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8. Grundsätzlich werden rechtzeitig erhobene Einwendungen 
und Stellungnahmen in einem Termin erörtert, den die Re-
gierung von Oberbayern noch ortsüblich bekannt machen 
wird. Die Regierung von Oberbayern kann jedoch gem. 
§ 18a Nr. 1 Satz 1 AEG auf den Erörterungstermin verzich-
ten. Der Verzicht wird nicht öffentlich bekannt gegeben.

 
9. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die 

Einwendungen erhoben haben bzw. – bei gleichförmigen 
Einwendungen – deren Vertreter oder Bevollmächtigte, 
werden von dem Erörterungstermin gesondert benach-
richtigt. Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen 
 vorzunehmen sind, sollen diejenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffent-
liche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die Ver-
tretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
 Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
 Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörte-
rungstermins und Übersendung der abschließenden 
 Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt beendet. 

10. Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Ein-
wendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Ver-
treterbestellung entstehende Aufwendungen werden  
nicht erstattet.

11. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu ent-
scheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, 
 sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt.

12. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde im 
Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

13. Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs-
verfahren an, tritt gemäß § 19 AEG die Veränderungs-
sperre auf den vom Plan in Anspruch genommenen 
Grundstücken ein.

14. Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG 
zusätzlich auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
München und der Regierung von Oberbayern bereitge-
stellt.

München, 20. Februar 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung

Vollzug der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch  
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl.  
S. 737)

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München 
 erlässt folgende

Hausordnung für das Münchner Rathaus

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Hausordnung gilt für den gesamten Bereich des 

Neuen Münchner Rathauses, Liegenschaft Marienplatz 8, 
80331 München einschließlich der bebauten und unbe-
bauten Bestandteile.

(2) Die Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshaupt-
stadt München (GeschO) sowie die Regelungen der 
 Bayerischen Gemeindeordnung (GO) bleiben unberührt.

(3) Für die Nutzung des Rathauses durch städtische Beschäf-
tigte gelten besondere Bestimmungen, insbesondere die 
Allgemeine Geschäftsanweisung der Landeshauptstadt 
München (AGAM).

(4) Diese Hausordnung gilt nicht für die Nutzung der den 
 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften und Gruppierungen 
überlassenen Räume.

(5) Für die Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Münchner 
Rathaus gelten gesonderte Bestimmungen.

(6) Für die Juristische Bibliothek im Rathaus gelten geson-
derte Bestimmungen.

(7) Für die Nutzung von an Dritte überlassene Räume im 
 Rathaus gelten besondere Bestimmungen.

§ 2 Zielsetzung des Hausrechts
(1) Das Münchner Rathaus ist ein offenes Haus für alle Ein-

wohnerinnen und Einwohner Münchens sowie für Gäste 
aus dem In- und Ausland.

(2) Ziel dieser Hausordnung ist es, den Zugang möglichst 
 unkompliziert zu gestalten, dabei jedoch
 1. die Würde des Hauses, die Würde, das Ansehen und die 

Rechte des Stadtrats, der Oberbürgermeisterin bzw. 
des Oberbürgermeisters sowie der weiteren Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister zu wahren,

 2. die Arbeitsfähigkeit des Stadtrats, der Fraktionen, der 
Ausschussgemeinschaften und Gruppierungen sowie 
der Stadtverwaltung zu sichern,

 3. die körperliche Unversehrtheit aller sich im Rathaus 
 aufhaltenden Personen zu gewährleisten,

 4. das Rathausgebäude und seine Einrichtungen vor 
 Beschädigungen und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
schützen.

§ 3 Inhaber des Hausrechts
(1) Inhaber des Hausrechts ist der Oberbürgermeister bzw. 

die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt München.
(2) Die Ausübung des Hausrechts kann delegiert werden.

§ 4 Maßnahmen zur Durchsetzung des Hausrechts
(1) Das Hausrecht berechtigt dazu, alle erforderlichen Maß-

nahmen zu treffen, um diese Hausordnung durchzusetzen.
(2) Die hierzu Berechtigten sind – unter Wahrung des Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit – befugt, insbesondere die 
folgenden Maßnahmen zu treffen:
1. Kontrolle der Zugangsberechtigung, auch durch 

 Verlangen der Vorlage von Ausweisdokumenten,
2. Aufforderung zur Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Hausordnung oder anderweitig einschlägiger Rege-
lungen,

3. Kontrolle von Gepäck,

Amtsblatt_06.indd   10Amtsblatt_06.indd   10 24.02.20   19:2824.02.20   19:28



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 6/2020

191

4. Kontrolle von Fahrzeugen,
5. Aufforderung zum Verlassen des Rathausgebäudes, 

 eines Raumes oder der Innenhöfe,
6. Untersagung des Betretens oder Befahrens des 

 Rathausgebäudes, eines Raumes oder der Innenhöfe,
7. Unterbrechung oder Schließung von Besprechungen, 

Veranstaltungen oder Sitzungen wegen störender 
 Unruhe,

8. Ausschluss von Zuhörerinnen und Zuhörern,
9. Erteilung eines Hausverbotes.

§ 5 Zuständigkeiten
(1) Für die Durchsetzung dieser Hausordnung sind die hierzu 

beauftragten städtischen Bediensteten und insbesondere 
das leitende Ordnungspersonal (§ 5 Abs. 2) zuständig.

(2) Das leitende Ordnungspersonal sind die Leitung des 
 Direktoriums, die berufsmäßigen Stadtratsmitglieder sowie 
die Leitungen, die Stellvertretungen und die Beauftragten 
für die Beschäftigtensicherheit in den Referatsgeschäfts-
leitungen, denen Räume im Rathaus zugewiesen sind. Das 
leitende Ordnungspersonal kann außerhalb von Stadtrats-
sitzungen alle Maßnahmen gemäß § 4 ergreifen.

(3) Die Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 
8 können an städtische Bedienstete weiter delegiert wer-
den. Der von der Landeshauptstadt München beauftragte 
Sicherheitsdienst unterstützt bei der Durchsetzung des 
Hausrechts. Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 2 Ziffern 2, 5 und 
6 dürfen von allen städtischen Bediensteten getroffen 
 werden, ohne dass eine gesonderte Delegation erforder-
lich ist. Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 7 können von der 
bzw. dem sitzungs- oder besprechungsleitenden städti-
schen Bediensteten getroffen werden, ohne dass eine 
 gesonderte Delegation erforderlich ist. Die Erteilung von 
schriftlichen Hausverboten gemäß § 4 Abs. 2 Ziffer 9 ist – 
außer bei konkreten Gefahrenlagen – der Oberbürgermeis-
terin bzw. dem Oberbürgermeister, dessen Stellvertretung 
und dem leitenden Ordnungspersonal vorbehalten.

(4) In den Sitzungssälen können Maßnahmen nach § 4 wäh-
rend der Sitzungen des Stadtrats oder seiner Gremien nur 
von dem bzw. der jeweiligen Vorsitzenden vorgenommen 
werden. Bei Maßnahmen gegenüber Mitgliedern des 
Münchner Stadtrats kann ein Stadtratsbeschluss erforder-
lich sein. Das Nähere regelt die Bayerische Gemeindeord-
nung und die Geschäftsordnung des Stadtrats der Lan-
deshauptstadt München in der jeweils aktuellen Fassung.

§ 6 Sitzungen des Münchner Stadtrats
Die Handhabung der Ordnung und die Ausübung des Haus-
rechts in den Sitzungssälen des Münchner Stadtrats richtet 
sich während der Sitzungen ausschließlich nach den Be-
stimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung und der 
 Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt 
 München (GeschO), insbesondere nach §§ 48 und 76 GeschO 
in der jeweils aktuellen Fassung. Danach gilt grundsätzlich 
das Folgende: 
1. Zutritt zum Sitzungssaal haben während den öffentlichen 

Sitzungen nur die hierzu befugten Personen und zuge-
lassene Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Besu-
cherinnen und Besucher können der Sitzung nur auf den 
Besuchertribünen bzw. der Galerie beiwohnen, soweit die-
se nicht auf einen Rollstuhl oder ähnliche Mobilitätshilfen 
angewiesen sind.

2. Bild oder Tonaufnahmen dürfen nur durch die hierzu be-
fugten Personen sowie durch zugelassene Medienver-
treterinnen oder Medienvertreter gefertigt werden. Der 
 Sitzungsverlauf darf dabei nicht beeinträchtigt werden. Die 
Persönlichkeitsrechte der Anwesenden sind zu wahren. 
Die unautorisierte Ablichtung persönlicher und dienstlicher 
Unterlagen in der Weise, dass diese lesbar sind, ist unter-
sagt. Interviews werden während der Sitzung grundsätz-
lich außerhalb des Sitzungssaals geführt.

3. In Ausübung des Hausrechts kann die vorsitzende Person 
Zuhörerinnen bzw. Zuhörer, die den geordneten Ablauf der 
Sitzung stören, indem sie beispielsweise
 a. Beifalls- und Missfallenskundgebungen oder Zwischen-

rufe tätigen,
 b. Tonträger, Spruchbänder, Flugblätter oder ähnliche 

 Informationsmittel abspielen, zeigen oder verteilen,  
mit denen Einfluss auf die politische Meinungs- oder 
 Willensbildung genommen werden kann oder soll,

 c. Mobiltelefone störend benutzen,
 d. ungenehmigte Bild- oder Tonaufnahmen fertigen,
 e. oder in einer nicht der Würde des Stadtrats oder seiner 

Tätigkeit entsprechenden Weise erscheinen
 zur Ordnung rufen. Sie kann einzelne und bei allgemeiner 

Unruhe alle Zuhörenden aus dem Sitzungsraum entfernen 
lassen.

§ 7 Allgemeine Verhaltensregeln
(1) Im Rathaus und in den Innenhöfen ist Ruhe und Ordnung 

zu wahren.
(2) Es ist jede Handlung zu unterlassen, die geeignet ist,  

die Würde oder das Ansehen des Hauses, der Stadtver-
waltung sowie des Stadtrats oder dessen Tätigkeit zu 
 beeinträchtigen.

(3) Insbesondere ist die Verwendung von Kennzeichen mit 
verfassungswidrigen, rassistischen, fremdenfeindlichen, 
gewaltverherrlichenden oder anderen menschenverach-
tenden Inhalten sowie das Tragen entsprechender Klei-
dung untersagt.

(4) Ebenfalls untersagt werden können Verhaltensweisen, die 
geeignet sind, diesbezügliche Missverständnisse hervor-
zurufen.

(5) Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin er-
lässt eine Handreichung, die darstellt, welche Verhaltens-
weisen, welche Kennzeichen, Symbole und Codes sie 
bzw. er hinsichtlich Würde und Ansehen des Hauses für 
zumindest missverständlich erachtet. Die aufgenomme-
nen Kennzeichen haben beispielhaften Charakter, es 
 handelt sich nicht um eine abschließende Aufzählung.

(6) Das Mitführen von Waffen, Scheinwaffen oder sonstigen 
Gegenständen, die ihrer Art nach zur Verletzung von Per-
sonen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und 
bestimmt sind, ist untersagt. Allgemein ausgenommen 
von diesem Verbot sind Polizeibeamte im Dienst. Ebenso 
Geldboten und Sicherheitskräfte, soweit diese im Auftrag 
der Landeshauptstadt München tätig sind und ihnen das 
Tragen von Waffen im Rahmen des Auftrags gestattet ist. 
Weitere Ausnahmen können durch das Leitende Ord-
nungspersonal erteilt werden, unter anderem bei Brauch-
tumsveranstaltungen oder für Personenschützer.

(7) Im Rathausgebäude ist das Rauchen, die Benutzung von 
E-Zigaretten sowie der Konsum von illegalen Drogen 
nicht gestattet.

(8) Im Geltungsbereich dieser Hausordnung ist es nur mit 
vorheriger Erlaubnis zulässig, Waren, Dienstleistungen 
und/oder Eintrittskarten zu verkaufen, zu musizieren, 
Drucksachen zu verteilen oder kommerzielle Werbe-
aktionen und Sammlungen durchzuführen. Hiervon ist  
der Betrieb der Kantine und der im Rathaus befindlichen 
Geschäfte und Gastronomiebetriebe sowie die Stadt-
information und die Touristeninformation ausgenommen.

(9) Sämtliche Flächen und Räume sind sauber zu halten. Die 
Sanitärbereiche dürfen nicht zweckentfremdet werden. 
Es ist ohne vorherige Abstimmung mit dem jeweils Zu-
ständigen untersagt, bauliche Anlagen, Mobiliar, sonstige 
Einrichtungen oder Wände zu beschriften, zu bemalen,  
zu bekleben umzustellen oder aufzustellen.

(10) Sitzen, Liegen und Schlafen auf dem Boden sowie  Betteln 
ist nicht gestattet.

(11) Das Befahren der Innenhöfe mit Fahrzeugen ist nur mit 
Genehmigung / mündlicher Zustimmung der Hausver-
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waltung (Hofwart bzw. bei Abwesenheit Pförtnerin / Pfört-
ner) gestattet. Sind alle Parkplätze für Wechselparker 
 belegt, kann die Zufahrt Fahrzeugen, die keinen festen 
Stellplatz haben, verwehrt werden (Ausnahme: kurzes 
Be- und Entladen). Dies gilt nicht für Rettungsfahrzeuge 
im Einsatz.

(12) Inline-Skaten, Skateboarden und vergleichbare lärm-
intensive Nutzungen sind in den Gebäuden und auf den 
Innenhöfen grundsätzlich nicht gestattet.

§ 8 Bild- und Tonaufnahmen außerhalb der Sitzungen
(1) Bild- und Tonaufnahmen zu (partei-)politischen oder par-

teiwerbenden Zwecken sind nicht gestattet. Aufnahmen 
und Interviews mit konkretem Bezug zur kommunalen 
Mandats-, Amts- oder Fraktionstätigkeit sind zulässig.  
§ 7 Absätze 2 bis 5 gelten dabei entsprechend.

(2) Bild- und Tonaufnahmen sind mit Ausnahme von Absatz 3 
nur mit vorheriger Erlaubnis des Kommunalreferats 
 gestattet.

(3) Zu rein privaten, insbesondere touristischen Zwecken 
 sowie zu Zwecken der journalistischen Berichterstattung 
sind Bild- und Tonaufnahmen in den allgemein zugäng-
lichen Bereichen des Rathauses zulässig, soweit der 
 ordentliche Geschäftsgang der Verwaltung oder des 
Stadtrates nicht beeinträchtigt wird. Bild- und Tonaufnah-
men von Personen sind dabei nur zulässig, soweit die 
 jeweils abgebildeten Personen vorher ihr Einverständnis 
erklärt haben. Die unautorisierte Ablichtung persönlicher 
oder dienstlicher Unterlagen in der Weise, dass diese 
 lesbar sind, ist untersagt. Aufwändigere oder störende 
Dreharbeiten der journalistischen Berichterstattung be-
dürfen der vorherigen Erlaubnis des Presse- und Infor-
mationsamts. Medienvertreterinnen und Medienvertreter 
werden gebeten, sich vor Dreharbeiten im Rathaus beim 
Presse- und Informationsamt anzumelden.

§ 9 Politische Werbung
(1) Parteipolitische Werbung ist untersagt.
(2) Besucherinnen und Besuchern ist es untersagt, Tonträ-

ger, Spruchbänder, Flugblätter oder ähnliche Informati-
onsmittel, mit denen Einfluss auf die politische Meinungs- 
oder Willensbildung genommen werden kann oder soll, in 
das Rathausgebäude oder in den Innenhof zu verbringen 
oder verbotswidrig verbrachte Tonträger oder Informa-
tions materialien im Rathaus oder im Innenhof abzuspie-
len, zu zeigen oder zu verteilen. Ausnahmen erteilt das 
Kommunalreferat.

(3) Das Auslegen von Schriften, das Anbringen von Plakaten, 
sowie der Aushang von Bekanntmachungen oder Mit-
teilungen in den allgemein zugänglichen Teilen des 
Münchner Rathauses ist grundsätzlich nur den hierzu 
berech tigten Beschäftigten der Landeshauptstadt 
 München gestattet.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Mitglieder oder die 
Beschäftigten der Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 
und Gruppierungen, soweit sie Werbung mit unmittel-
barem Bezug zur Fraktions- bzw. Stadtratsarbeit aus-
schließlich in den ihnen zur alleinigen Nutzung übertra-
genen Büroräumen betreiben und soweit sich die 
Meinungsäußerung nicht nach außen auswirkt. 

(5) Das sichtbare Anbringen von politischen Plakaten, 
 Fahnen, Schriften und Ähnlichem an der Außenseite des 
Rathauses (z.B. an einer der Außenfassaden, in Fenstern 
oder an Balkonen) ist unzulässig.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Hausordnung tritt zwei Wochen nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft (Art. 41 Abs. 4 Satz 3 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes). Sie bedarf keiner Begründung 
(Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes).

München, 20. Februar 2020 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister
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